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Eine lehrreiche Demonstration in Basel

Selbstverteidigung fiir hérbehinderte Frauen

Die Beratungsstelle fur Gehorlose in Basel
mo&chte einen neuartigen Kurs anbieten: Selbst-
verteidigung fir horbehinderte Frauen. Damit
sich Interessierte vorstellen kdnnen, was ein sol-
cher Kurs bringt, fuhrte die Beratungsstelle zu-
sammen mit dem «Gojuken-Bu-Jutsu»-Selbst-
verteidigungsclub Basel am 14. November eine
eindrickliche Demonstration vor.

Warum diese Vorfithrung?

Herr Herbetz, Sozialarbeiter, erklarte den zahl-
rich anwesenden Frauen (und auch einigen
Méannern), weshalb dieser Kurs geplant sei. In
letzter Zeit hatten sich in Basel Uberfalle auf
Frauen gehéauft. Oft seien die Tater bewaffnet
gewesen. Herr Herbetz stellte uns den Selbstver-
teidigungslehrer, Herrn P. Aebi, vor sowie eine
seiner Schiulerinnen, Frau Pedrozzi. Frau Pe-
drozzi, eine zierliche Person mit 21" Jahren
Selbstverteidigungstraining, wiirde bei der Vor-
fihrung also gegen den gross und stark gebau-
ten Herrn Aebi antreten. Fast wie David gegen
Goliath.

Erstes Gebot: Aufpassen!

Wir erfuhren, dass das erste Gebot in der Selbst-
verteidigung nicht kampfen, sondern aufpassen
heisst. So verwendet Herr Aebi in der Ausbil-
dung 75 Prozent der Zeit zur Schulung der
Wachsamkeit. Zum Aufpassen gehdren zum Bei-
spiel: Augen offenhalten; Schatten, die hinter
uns auftauchen, beobachten; Geruch (Rauch
von Zigaretten, Alkoholduft usw.) wahrnehmen;
auf das Gefuihl achten, das uns zum Beispiel
sagt, dass wir beobachtet werden. Gerade Hor-
behinderte mussen da besonders wachsam
sein.

Flink reagieren

Wichtig ist, dass man sich nicht packen lasst,
sondern einem Angreifer flink aus dem Weg
geht. Ist nicht genug Platz da, soll man soweit
wie moglich ausweichen. Hilft das nichts, dann
sofort zuschlagen oder kréaftig auf den Fuss des
Gegners treten. Das berihmte Abwerfen des
Gegners soll nur versucht werden, wenn man
erstens schon zugeschlagen hat und zweitens
darin trainiert ist.

Verschiedene Notwehrmassnahmen

Bei Schlagen unterscheidet man drei verschie-
dene Arten: den Schlag mit der flachen Hand,
den Schlag mit der Faust und — im aussersten

Gezielte Schldge wehren Angreifer ab.
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Blitzschnell wird der Angreifer am kleinen Fin-
ger gepackt. Seine Kraft stésst schmerzhaft ins
Leere.

Notfall — den Schlag mit der Handkante auf den
Hals. Dieser letzte Schlag kann sehr geféahrlich
sein und den Gegner sogar téten, wenn er die
Halsschlagader trifft.

Zur Notwehr kénnen lberdies gebrauchliche
Gegenstande, die wir jeden Tag in den Handen
haben, eingesetzt werden. Sogar ein Feuerzeug,
ein Schirm, ein Kamm, ein Schllsselbund oder
ein Kugelschreiber kénnen als Waffe dienen.
Nur muss ein solcher Gegenstand schon in der
Hand sein, wenn man durch einen dunklen Park,
durch einen Wald oder eine Unterfuhrung geht.
Auch hier sollte man lieber ein ldngeres Weg-
stlick in Kauf nehmen, als sich unnétig in Gefahr
zu begeben. Denn Frauen, die sich Selbstvertei-
digung nicht gewohnt sind, kdnnen bei Gefahr
so sehr erschrecken, dass sie wie gelahmt und
nicht fahig sind, sich zu wehren.

Viele Méglichkeiten,
einen Tater abzuwehren

Frau Pedrozzi zeigte, wie man in allen mogli-
chen Situationen richtig reagiert.

Hier ein weiteres Beispiel: Eine Frau wird ange-
griffen. Der Tater hat es auf ihre Handtasche
abgesehen. Die Frau 6ffnet die Tasche und leert
den Inhalt dem Téter vor die Flsse, sozusagen
zur Selbstbedienung. Vielleicht sucht der Ré&u-
ber nur Geld. Er raubt das Geld und verschwin-
det damit. Durch diese Reaktion der Frau wird
der Rauber abgelenkt, und die Frau kann dann
eventuell fliehen. Weiter kann eine Frau auch
schreien, ihre Fingernagel einsetzen oder sich
zuerst schwach stellen und bei der nachsten
Gelegenheit gezielt zuschlagen.

Einige Ratschlage zum Schluss

Am Schluss der Demonstration gab uns Herr

Aebi zu bedenken:

1. Erfahrung in Selbstverteidigung ist noch kei-
ne Versicherung. Es kann trotzdem einmal
etwas passieren.

2. Wird man mit einer Waffe bedroht, soll man
sich nicht unnétig zur Wehr setzen. Dann
heisst es abwarten. Der Tater vertraut seiner
Waffe. Vielleicht wird er plétzlich unaufmerk-
sam. Dann kann sich eine Gelegenheit erge-
ben, etwas zu tun.

3. Die Kraft des Angreifers soll wenn méglich
ins Leere stossen. Wenn man flink ausweicht,

kann der Tater das Gleichgewicht verlieren.
Seine Kraft wird umgeleitet.

4. Jeder ist stark genug, Selbstverteidigung zu
Uben. Er muss nur seine Krafte richtig ein-
setzen.

Diese praxisnahe Vorfiihrung von Selbstvertei-
digung gab uns die Gewissheit: Auch nicht so
starke oder kraftige Frauen kdénnen sich erfolg-
reich wehren, wenn sie sich darin lben. Viele
der Anwesenden haben sich in der Folge bereits
fir eine «Schnupperlehre» angemeldet.
Vielen Dank fir diesen lehrreichen Abend!
Elisabeth Hanggi

Fernsehen

Zum Brief der jungen Gehdrlosen an
das Schweizer Fernsehen (siehe GZ Nr. 21)

Das Schweizer Fernsehen
antwortet

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren

Vielen Dank fir Ihr Schreiben vom 28. Septem-
ber 1985. Wir begrtissen jedes Echo aus dem
Zuschauerkreis, denn es ist fiir uns wichtig zu
erfahren, wie unsere Arbeit beim Publikum auf-
genommen wird.

Natdrlich freuen wir uns sehr dariber, dass die
Sendung «Sehen statt Héren» Ihren Bedtirfnis-
sen entspricht, und dass Sie die Teletext-Tafel
150 nutzen.

Was Ihr Problem mit der Tagesschau betrifft, die
mit der verdnderten Prdsentationsform seit An-
fang 1985 weniger Untertitel enthélt als dies
friher der Fall war, werden wir erneut Méglich-
keiten diskutieren, um diese Sendung mit zu-
sétzlicher schriftlicher Information ergdanzen zu
kénnen.

Die SRG hat vor vier Jahren den Entscheid ge-
troffen, dass die Untertitel fiir gehérgeschéadigte
und gehdérlose Zuschauer grundséatzlich mit
dem Medium Teletext abgedeckt werden.
Zusammen mit der Teletext AG wird die SRG
1986 die Anzahl der untertitelten Fernsehsen-
dungen um ’ erhéhen (auf total 600 bis 700
Minuten pro Monat).

Die notwendige Infrastruktur ist bei der Teletext
AG zwar vorhanden, es sind aber Grenzen ge-
setzt, indem vermehrte Untertitelung von der
Verfligbarkeit der Programme abhéngt, die min-
destens zwei Wochen vor dem Ausstrahlungsda-
tum vorliegen mdssen.

Es ist uns bekannt, dass von Gehérlosen immer
wieder der Wunsch gedussert wird, die Tages-
schau mit Untertiteln zu versehen. Die Schwei-
zerische Teletext AG wird im nédchsten Jahr be-
reits die ersten Testversuche durchfiihren, um
die Hauptausgabe der Tagesschau zu unterti-
teln. Drei Varianten sind gegenwadrtig in Pri-
fung, und es gilt, die fiir die Schweiz optimale
Version auszuwéhlen. Es ist beabsichtigt, im
Jahr 1987 die Hauptausgabe der Tagesschau
regelmassig mit Untertiteln zu versehen.

Alle diese Aktionen sind — wie Sie wissen —
kostspielig, speziell die Erstellung der Untertitel.
Die Teletext AG wird — wie wir informiert sind —
bei den zustidndigen Bundesstellen vorspre-
chen, um einen Beteiligungsbeitrag an die Be-
triebskosten zu erreichen. Herr Hugo Marty wére
sicher dankbar, wenn Sie ihn in seinen Bemdi-
hungen untersttitzen wirden.

Mit freundlichen Griissen

Fernsehen DRS

Der Programmdirektor:
Ulrich Kiindig

Ziirich, 30. Oktober 1985



	Selbstverteidigung für hörbehinderte Frauen

